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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Winter, Kolleginnen und Kollegen haben am 

29. April 2015 unter der Nr. 4807/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Förderungen für NGOs und Vereine 2014 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1, 2 und 6: 

 Wie viele NGOs und Vereine wurden im Jahr 2014 (vom 1.1.2014 bis 31.12.2014) 
von Ihrem Ressort finanziell gefördert? 

 Wie hoch ist der Gesamtförderungsbetrag in Euro für diesen Zeitraum? 
 Wie gestaltet sich die Liste der Förderungsnehmer, welche von Ihrem Ressort un-

terstützt wurden? (Bitte führen Sie die Liste im kommaseparierten CSV-Format 
folgendermaßen aus: „Förderungsnehmer“; „Förderungsbetrag inkl. MwSt. in 
Euro“; „enthaltener MwSt.-Satz (in %: 10 oder 20)“; „genehmigende Stelle gemäß 
Geschäftseinteilung "carriage return") 

 

Ich verweise auf die Anlagen 1 bis 4. 

 

Zu den Fragen 3 bis 5: 

 Wie hoch ist die darin enthaltene Mehrwertsteuer in Euro? 
 Wie hoch ist die darin enthaltene 10%ige Mehrwertsteuer in Euro? 
 Wie hoch ist die darin enthaltene 20%ige Mehrwertsteuer in Euro? 
 

Gemäß § 1 Abs.1 Z 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen der Umsatzsteuer die 

Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt 
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im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Abgesehen von der gesondert zu beur-

teilenden Frage, ob bei der geförderten Organisation die Unternehmer-eigenschaft 

im Sinne des UStG vorliegt, ist die Auszahlung einer Förderung – dem Wesen des 

Förderungsbegriffes entsprechend – nicht steuerbar, wenn die Zahlungen nicht auf 

Grund eines Leistungsaustausches erfolgen oder nicht im Zusammenhang mit einem 

bestimmten Umsatz des Förderungsempfängers stehen. 

 

Anlagen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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